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Die drei Disziplinen des Kartellrechts

Kontrolle der 
Marktstruktur

Zusammenschlusskontrolle

Bei begründetem Verdacht einer Zuwiderhandlung: Hausdurchsuchung



Österreichische 
Zusammenschlusskontrolle
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Allgemeines zur Zusammenschlusskontrolle
§§ 7 ff KartG

Zusammenschlüsse von Unternehmen

Zusammenschlusskontrolle greift, wenn Zusammenschluss 

bestimmte Schwellenwerte überschreitet 

Anwendungsbereich

Zweck

Verhinderung von Marktmacht durch externes Wachstum

Verpflichtung der Unternehmen, dieses Wachstum den 

Wettbewerbsbehörden zu melden

Ex-ante-Prüfung der zu erwartenden Wettbewerbswirkungen 

des Zusammenschlusses auf den Markt

Abwendung negativer Folgen für die Märkte
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Zusammenschlusstatbestände (1)

Z 1: Erwerb eines Unternehmens ganz oder zu einem wesentlichen Teil (Asset Deal)

Wesentlich ist ein Unternehmensteil, wenn durch die Übertragung eine Marktposition übergeht.

Z 2: Erwerb eines Rechts an der Betriebsstätte eines anderen Unternehmers durch Betriebsüberlassungs- oder Betriebsführungsverträge

Z 3: der unmittelbare oder mittelbare Anteilserwerb bei Erreichung oder Überschreitung eines Beteiligungsgrades von 25 % bzw 50 % 

Erwerbsgegenstand sind Anteile an Gesellschaften.

unabhängig vom Erwerb einer Beherrschungsmöglichkeit (Unterschied zur Europäischen Fusionskontrolle)

Tatbestand auch bei Erwerb von 25 % der Stimmrechte erfüllt – auch wenn der Kapitalanteil unter 25 % liegt

Z 4: das Herbeiführen der Personengleichheit von zumindest 50 % in bestimmten Organen

relevante Organe: zB Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsrat

Als Zusammenschluss in Österreich gelten

§ 7 KartG
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Zusammenschlusstatbestände (2)

Z 5: sonstige Verbindung mit beherrschendem Einfluss

Alleinige Kontrolle: Gesellschafter kann allein über strategische Entscheidungen im Unternehmen bestimmen (zB Erwerb der 

Stimmrechtsmehrheit) bzw solche Entscheidungen allein durch ein Veto verhindern.

Gemeinsame Kontrolle: Zwei oder mehr Unternehmer haben die Möglichkeit, Aktionen zu blockieren, die das strategische 

Wirtschaftsverhalten ihres gemeinsamen Tochterunternehmens bestimmen (zB vertragliche Einräumung von Vetorechten).

Abs 2: Gründung eines Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmens

Gründern muss gemeinsame Kontrolle zukommen.

Vollfunktionseigenschaft: auf Dauer Erfüllung aller Funktionen einer selbständigen wirtschaftlichen Einheit

Als Zusammenschluss in Österreich gelten

§ 7 KartG

Konzernprivileg: Nicht als Zusammenschluss gelten konzerninterne Umstrukturierungen.
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Schwellenwerte (1)
§ 9 Abs 1 und 2 KartG

weltweit insgesamt mehr als EUR 300 Mio,

im Inland insgesamt mehr als EUR 30 Mio, davon mindestens 

zwei Unternehmen jeweils mehr als EUR 1 Mio, und

mindestens zwei Unternehmen weltweit jeweils mehr als EUR 5 

Mio

Ausnahme hiervon (Abs 2):

Nur eines der beteiligten Unternehmen erzielte im Inland mehr als 

EUR 5 Mio und

die übrigen beteiligten Unternehmen weltweit insgesamt nicht 

mehr als EUR 30 Mio.

Anmeldepflicht hängt von der Größe der beteiligten Unternehmen ab 

→ Zusammenrechnung der Umsatzerlöse des letzten Geschäftsjahres

Grundregel (Abs 1):
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Schwellenwerte (2)
§ 9 Abs 4 KartG

Im letzten Geschäftsjahr weltweit insgesamt mehr als EUR 300 Mio,

im letzten Geschäftsjahr im Inland insgesamt mehr als EUR 15 Mio,

der Wert der Gegenleistung beträgt mehr als EUR 200 Mio und

das zu erwerbende Unternehmen ist in erheblichem Umfang im 

Inland tätig.

Wert der Gegenleistung: alle Vermögensgegenstände und sonstigen

geldwerten Leistungen, die der Veräußerer vom Erwerber im

Zusammenhang mit dem infrage stehenden Zusammenschluss erhält

(zB Barmittel, Wertpapiere oder immaterielle Vermögenswerte)

Werden die Umsatzschwellen des § 9 Abs 1 KartG nicht erfüllt, kann unter 

folgenden Voraussetzungen dennoch eine Anmeldepflicht bestehen:

Transaktionswertschwelle (Abs 4):
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Schwellenwerte (3)
§ 9 Abs 4 Z 4 KartG

Aktuelle Tätigkeit des Zielunternehmens im Inland: abzustellen auf den 

Zeitpunkt der Durchführung des Zusammenschlusses

o Marktbezug

o auch bei Tätigkeiten, die inländischem Marktzutritt dienen (zB

Arzneimittelzulassungen)

Inländische Tätigkeit erfolgt in erheblichem Umfang:

o erhebliche Inlandstätigkeit bei Standort im Inland

o Die (Geschäfts-)Tätigkeit des Zielunternehmens ist entscheidend.

o Rsp: Erheblichkeit jedenfalls bei mehr als 10 % Anteil auf einem 

Segment

Auslegungshilfe: Leitfaden der BWB zur Transaktionswert-Schwelle

„… das zu erwerbende Unternehmen ist in erheblichem Umfang im Inland tätig“

Zweistufige Prüfung

https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/20211222_Leitfaden_TAW-Schwellen_Stand_01_22.pdf
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Schwellenwerte (4)
§ 9 Abs 3 KartG

Umsätze von Medienunternehmen und -diensten sind mit 200, 

jene von Medienhilfsunternehmen mit 20 zu multiplizieren.

Medienzusammenschlüsse unterliegen besonderen (strengeren) Vorschriften 

→ Multiplikatorregel

Medienzusammenschluss (Abs 3):

Die Multiplikatorregel gilt nur bei

o der weltweiten (Z 1) und der Inlandsumsatzschwelle (Z 2) 

des § 9 Abs 1 KartG

o sowie bei der weltweiten (Z 2) des § 9 Abs 2 KartG.
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Schwellenwerte (5)
Zusammenfassung der Grundsätze

Für die Anmeldepflicht müssen die Umsatzschwellen erreicht werden.

Sämtliche Umsatzerlöse beziehen sich auf beteiligte Unternehmen:

o variiert je nach Zusammenschlusstatbestand

o Auslegungshilfe: konsolidierte Mitteilung der Europäischen

Kommission zu Zuständigkeitsfragen

Umsatzerlöse verbundener Unternehmen sind zur Gänze zuzurechnen:

o Konzernunternehmen, abhängige bzw herrschende Unternehmen,

gemeinsam beherrschte Unternehmen, Schwestergesellschaften,

Gemeinschaftsunternehmen und Minderheitsbeteiligungen von 25 %

und mehr

Abzustellen ist auf das letzte Geschäftsjahr vor dem

Zusammenschluss:

o Gemeint ist das Geschäftsjahr, das bei Durchführung bereits beendet

ist.

o Für die Berechnung heranzuziehen sind geprüfte Jahresabschlüsse.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:043:0010:0057:DE:PDF
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Schwellenwerte-Beispiel
§ 9 Abs 1 KartG

Sachverhalt:

Das Unternehmen A beabsichtigt, 27 % der Anteile an Unternehmen B zu erwerben. Der Rest der Anteile befindet sich im Streubesitz.

A erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von EUR 5 Mrd weltweit und EUR 29 Mio in Österreich.

B erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von EUR 50 Mio weltweit und EUR 2 Mio in Österreich. 

Ergebnis:

→ Umsatzschwellen des § 9 Abs 1 KartG sind erfüllt:

A und B erwirtschafteten weltweit insgesamt mehr als EUR 300 Mio, in Österreich insgesamt mehr als EUR 30 Mio, davon beide 

Unternehmen jeweils mehr als EUR 1 Mio und beide weltweit jeweils mehr als EUR 5 Mio.

→ Die Ausnahme nach Abs 2 kommt nicht zur Anwendung. 



13

Schwellenwerte-Beispiel Transaktionswertschwelle
§ 9 Abs 4 KartG

Sachverhalt:

Das Unternehmen A beabsichtigt, 27 % der Anteile an Unternehmen B zu erwerben. Der Kaufpreis beträgt ca EUR 210 Mio. B betreibt 

ein großes Sportfachgeschäft mit mehreren Standorten in Österreich.

A erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von EUR 5 Mrd weltweit und EUR 2 Mio in Österreich.

B erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von EUR 400 Mio weltweit und EUR 18 Mio in Österreich. 

Ergebnis:

→ Umsatzschwellen des § 9 Abs 1 KartG sind nicht überschritten:

A und B erwirtschafteten zwar weltweit insgesamt mehr als EUR 300 Mio, in Österreich jeweils mehr als EUR 1 Mio und weltweit 

jeweils mehr als EUR 5 Mio. Allerdings wird die EUR 30 Mio-Schwelle in Österreich nicht erreicht. 

→ Dennoch besteht eine Anmeldepflicht nach § 9 Abs 4 KartG: A und B erwirtschafteten weltweit insgesamt mehr als EUR 300 

Mio, in Österreich mehr als EUR 15 Mio und der Wert der Gegenleistung (Kaufpreis) beträgt mehr als EUR 200 Mio. B ist zudem 

in erheblichem Umfang im Inland tätig, da es in Österreich mehrere Standorte gibt und der Umsatz mehr als EUR 1 Mio beträgt.
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Schwellenwerte-Beispiel Medienzusammenschluss 
§ 9 Abs 3 KartG

Sachverhalt:

Das Rundfunkunternehmen A (Medienunternehmen nach § 8 Abs 1 Z 1 und Z 2 KartG) beabsichtigt, 100 % der Anteile an dem 

Filmverleih-unternehmen B (Medienhilfsunternehmen nach § 8 Abs 2 KartG) zu erwerben.

A erzielte im letzten Geschäftsjahr einen weltweiten Umsatz von EUR 15 Mio, davon EUR 9 Mio in Österreich.

B hat im letzten Geschäftsjahr einen weltweiten Umsatz von EUR 5,5 Mio erwirtschaftet, davon EUR 90.000 in Österreich.

→ Umsatzschwellen des § 9 Abs 1 KartG sind grundsätzlich nicht erreicht.

Anwendung der Multiplikatorregel:

A erzielte im letzten Geschäftsjahr einen weltweiten Umsatz von EUR 3 Mrd (15 x 200), davon EUR 1,8 Mrd (9 x 200) in Österreich.

B hat im letzten Geschäftsjahr einen weltweiten Umsatz von EUR 110 Mio (5,5 x 20) erwirtschaftet, davon EUR 1,8 Mio (90.000 x 20) 

in Österreich.

→ Umsatzschwellen des § 9 Abs 1 KartG sind erreicht, die Ausnahme gemäß § 9 Abs 2 KartG ist nicht anwendbar und der 

Medienzusammenschluss ist anmeldepflichtig.
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Möglicher Verfahrensablauf 

Pränotifikationsgespräche

Anmeldung

Phase I

Freigabe (innerhalb von 4 Wochen bzw Verlängerung auf 

6 Wochen möglich)

Prüfungsverzicht oder

Prüfungsanträge der Amtsparteien

Phase II vor dem Kartellgericht

Angaben über den Zusammenschluss (Beteiligte, Tatbestand)

Angaben über die Unternehmen (Umsätze, Marktanteile)

einer formellen Anmeldung vorgelagert

nicht der Regelfall, aber zB bei komplexen Fällen oder hohen 

Marktanteilen

genauere Untersuchung potenzieller 

Auswirkungen auf den Wettbewerb

5 Monate (Verlängerung auf 6 Monate möglich)

1

4

3

2
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Anmeldung
Ausschnitt Formblatt der BWB
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Freigabe oder Untersagung?

Prüfung des Zusammenschlussvorhabens in Phase I durch die 

Amtsparteien und in Phase II vom Kartellgericht dahingehend, ob durch 

den Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung entsteht 

oder verstärkt wird oder ob wirksamer Wettbewerb sonst erheblich 

behindert wird

Marktbeherrschungstest („dominance test“): Je konzentrierter die 

Marktstruktur ist, desto weniger Wettbewerb entsteht, was sowohl zu 

höheren Preisen als auch zu höherem Profit als unter stärkeren 

Wettbewerbsbedingungen führt.

Mit KaWeRÄG 2021 wurde zusätzlich der sog SIEC (Significant 

Impediment of effective Competition) Test eingeführt, womit künftig ein 

Zusammenschluss auch dann zu untersagen ist, wenn wirksamer 

Wettbewerb erheblich behindert wird.

Auflagen und Beschränkungen sind ebenfalls möglich 

(Veräußerungsverpflichtungen oder Verhaltenszusagen).

Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung 

(§ 12 Abs 1 KartG)
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Vollzugsverbot
§ 17 KartG

Zusammenschlussvorhaben darf erst nach Freigabe vollzogen werden.

Auch faktische Einflussnahme vor Freigabe ist verboten.

Bei Verstoß: Geldbuße bis zu 10 % des im vorausgegangenen 

Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes

Bisher höchste Geldbuße mit EUR 9,6 Mio in Sachen Facebook/Giphy:
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Europäische Fusionskontrolle (1)
FKVO

Die FKVO gilt für alle Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung (Art 1 Abs 1 FKVO).

Zusammenschlusstatbestand (Art 3 Abs 1 FKVO):

Fusion

Kontrollerwerb (der Erwerb einer Beteiligung von 25 % oder mehr, die keine Kontrolle vermittelt, ist nach der FKVO kein

Zusammenschlusstatbestand → nach dem KartG hingegen schon)

Gründung eines Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmens

Gemeinschaftsweite Bedeutung (Art 1 Abs 2 und 3 FKVO)

Bestimmung allein anhand quantitativer Schwellenwerte

Anwendungsbereich
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Europäische Fusionskontrolle (2)
Art 1 Abs 2 und 3 FKVO

weltweit insgesamt mehr als EUR 5 Mrd und

mindestens zwei Unternehmen EU-weit jeweils mehr als EUR 250 Mio

Ausnahme: jeweils mehr als 2/3 des EU-weiten Gesamtumsatzes im selben MS

Wenn die Schwellen nach Abs 2 nicht erreicht werden, besteht 

dennoch Anmeldepflicht (Abs 3)

weltweit insgesamt mehr als EUR 2,5 Mrd,

in mindestens 3 Mitgliedstaaten jeweils mehr als EUR 100 Mio,

in mindestens 3 dieser Mitgliedstaaten mindestens zwei Unternehmen 

jeweils mehr als EUR 25 Mio und

EU-weit mindestens 2 Unternehmen jeweils mehr als EUR 100 Mio

Ausnahme: jeweils mehr als 2/3 des EU-weiten Gesamtumsatzes im selben MS

Schwellenwerte (Abs 2)
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Europäische Fusionskontrolle (3)
FKVO vs nationales Recht

Grundregel: wenn Schwellen der FKVO erfüllt → keine Anmeldepflicht in EU-Mitgliedstaaten

Aber Möglichkeit der Verweisung:

One-Stop-Shop-Prinzip: Sind die Anforderungen der FKVO erfüllt, dann ist die Anmeldung bei der Europäischen 

Kommission vorzunehmen.

Prüfung in mindestens 3 Mitgliedstaaten oder

zwischenstaatlicher Handel wird beeinträchtigt

Antrag durch Anmelder oder 

Antrag eines Mitgliedstaats

kumulative nationale Sonderprüfungszuständigkeit bei Medienzusammenschlüssen / Minderheitsbeteiligungen

FKVO trotz fehlender gemeinschaftsweiter Bedeutung

nationales Recht, weil Wettbewerb eines Mitgliedstaats 

erheblich beeinträchtigt wird



Hausdurchsuchung
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Allgemeines zur Hausdurchsuchung

Zuständige Behörden 

Die Hausdurchsuchung ist im Fall eines begründeten 

Anfangsverdachts ein Instrument, um Beweise bei Unternehmen zu 

finden.

Hausdurchsuchungen bieten die Möglichkeit, Beweismittel zur 

Aufdeckung kartellrechtswidriger Verhaltensweisen zu sichern, 

um beim Kartellgericht in der Folge einen Geldbußenantrag stellen 

zu können.

Bundeswettbewerbsbehörde

Europäische Kommission

Ablauf der Hausdurchsuchungen durch diese Behörden sehr ähnlich 

ausgestaltet

BWB unterstützt bei Hausdurchsuchungen der Kommission in 

Österreich.
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Welche Unternehmen sind betroffen?

Hausdurchsuchungen können bei allen Unternehmen stattfinden, bei 

denen wahrscheinlich ist, dass sich Unterlagen finden, die zur 

Aufklärung eines Kartellrechtsverstoßes beitragen können.

Die meisten Hausdurchsuchungen finden bei Unternehmen statt, die 

eines Kartellrechtsverstoßes verdächtig sind.

Der Hausdurchsuchungsbefehl kann sich aber auch gegen 

Unternehmen richten, die nicht am Kartellrechtsverstoß beteiligt 

sind (zB kritische Verträge finden sich bei Kunden).

Die Hausdurchsuchung ist eine Ermittlungsmaßnahme und bedeutet 

noch nicht, dass tatsächlich ein Kartellrechtsverstoß vorliegt.
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Voraussetzungen

Antrag auf Bewilligung beim Kartellgericht: In Österreich erlässt 

nicht die BWB selbst den Hausdurchsuchungsbefehl (anders: 

deutsches BKartA, Europäische Kommission sowie die meisten 

nationalen Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten).

Vorliegen eines begründeten Verdachts einer Zuwiderhandlung 

gegen §§ 1, 5 oder 17 KartG oder Art 101 oder 102 AEUV: 

Vorliegen von Tatsachen, aus denen vertretbar und nachvollziehbar 

geschlossen werden kann, dass eine Zuwiderhandlung gegen die 

im Gesetz genannten Wettbewerbsbestimmungen vorliegt

Ausstellung eines Hausdurchsuchungsbefehls durch das 

Kartellgericht (hier ist der Untersuchungsgegenstand festgelegt)
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Ablauf einer Hausdurchsuchung

Ankunft der BWB
Zustellung des HD-

Befehls

Befragung zu den 
Voraussetzungen 

der HD

Beginn der 
Durchsuchungs-

handlungen

BWB muss nicht auf Erscheinen 

einer Vertrauensperson (zB

Rechtsanwalt) warten.

vorab allenfalls Nachfrage zur 

freiwilligen Nachschau nach 

§ 11a WettbG

sogleich oder innerhalb von 

24 Stunden ab Beginn der 

HD an die in § 11 Abs 2 

WettbG genannten 

Personen zuzustellen

Abklärung, ob richtiges 

Unternehmen sowie 

Gegenstand der Ermittlung 

(welche Unterlagen, wo 

befinden sie sich)

Dauer: wenige Stunden bis Wochen (abhängig von der IT-Datenauswertung)

am konkreten Tag bis ca 20 Uhr (aber auch über Nacht möglich)
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Befugnisse der Wettbewerbsbehörden

Im Rahmen des Untersuchungsgegenstands haben die 

Wettbewerbsbehörden folgende Befugnisse:

Zugang zum Unternehmen während der üblichen Geschäftszeiten

Zugang zu allen Räumlichkeiten des Unternehmens sowie uU auch 

Privaträumlichkeiten

Prüfung von unternehmensbezogenen Unterlagen, 

Aufzeichnungen und Büchern im Hinblick auf den Gegenstand der 

Untersuchung (insbesondere auch aller Computersysteme)

Anfertigung von Kopien relevanter Dokumente und Dateien

Fragerecht: Einholung von Erläuterungen zu Tatsachen oder 

Unterlagen, die mit dem Gegenstand und dem Zweck der Ermittlung 

im Zusammenhang stehen

Versiegelung von Räumlichkeiten oder Unterlagen des 

Unternehmens
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Verhalten während der Hausdurchsuchung
Rechte und Pflichten

Pflichten

Allgemeine Kooperationspflicht: Gewährung von Zutritt, Anfertigung 

von Kopien ermöglichen, Unterlassen der Vernichtung von Unterlagen 

bzw Daten, Auskünfte rein tatsächlicher Art

Vorteile bei intensiverer Kooperation → geringere Dauer der 

Hausdurchsuchung

Rechte

Versiegelungsrecht bei bestimmten Unterlagen: nur bei gesetzlich 

anerkannter Pflicht zur Verschwiegenheit bzw bei Aussageverweigerungs-

recht nach § 157 Abs 1 Z 2 StPO → Unterlagen werden versiegelt und 

dem Kartellgericht vorgelegt.

Versiegelungsrecht bei Kategorien von Unterlagen: wenn die 

Bezeichnung bestimmter Unterlagen die Hausdurchsuchung verzögern 

würde → Kategorien von Unterlagen werden versiegelt bei der BWB 

hinterlegt, die der Betroffene innerhalb einer Frist (mindestens 2 Wochen) 

einzeln zu bezeichnen hat.



29

Leitfaden der BWB zu Hausdurchsuchungen

dient dem Überblick über die Vorgehensweise bei einer HD durch die BWB

BWB veröffentlichte den aktualisierten Leitfaden im Juli 2022:

o Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten bei Siegelbruch oder 

mangelnder Mitwirkung

o Schutz der Korrespondenz zwischen Unternehmen und 

unabhängigem Rechtsbeistand nach Maßgabe der europäischen 

Rsp

o nähere Erläuterung zur Versiegelung von Unterlagen

entspricht der geltenden Gesetzeslage, der aktuellen Rsp sowie dem 

neuesten Stand der Praxis

Link: Leitfaden Hausdurchsuchungen

https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/BWB_Leitfaden_Hausdurchsuchungen_Stand_Juni_2022_final.pdf
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Rechtsschutz

Rekurs an das Kartellobergericht

gegen Beschluss, mit dem das Kartellgericht den

Hausdurchsuchungsbefehl genehmigt

binnen 14 Tagen ab Zustellung

keine aufschiebende Wirkung → BWB wird nicht daran

gehindert, Hausdurchsuchung durchzuführen

Beispiel: zu weit gefasster Untersuchungsgegenstand

(Kartellgericht erlässt Hausdurchsuchungsbefehl im

vollen beantragten Umfang, obwohl es begründeten

Anfangsverdacht nur in eingeschränktem Bereich als

gegeben sieht)

Bekämpfung des Hausdurchsuchungsbefehls Bekämpfung von Durchführungshandlungen

Maßnahmebeschwerde an das Bundesverwaltungsgericht

gegen Exzess der Mitarbeiter der BWB anlässlich einer

Hausdurchsuchung

Nur bei einem solchen Überschreiten wird das Handeln der

BWB zugerechnet.

Beispiel: Durchführung ohne gerichtliche Anordnung oder

Durchsuchung von Orten, die nicht vom

Hausdurchsuchungsbefehl gedeckt sind



Fragen



Danke.
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